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Regelungen für den Sport zur 29. Coronaverordnung, Stand 6.12.2021

Sehr geehrte Frau Müller,

für das Sporttreiben auf den Sportanlagen gem. der „Vierten Verordnung zur Änderung der Neunund-
zwanzigsten Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2" vom 03.
Dezember 2021 gilt ab dem 06.12.2021 die 2-G-Regel ab 16 Jahre. Nur nachweislich geimpfte oder
genesene Personen dürfen somit die Umkleidegebäude und Sporthallen betreten. Dies gilt auch für
anleitende Personen.

Ausnahmen außerhalb des O.G. können nach §3, Absatz 4b, Satz 1 nur gemacht werden, wenn es
sich um Mitarbeitennnen von SportvereinenA-verbänden handelt, die einen Arbeitsvertrag gem. §
611 a BGB abgeschlossen haben. Wer also beruflich gem. § 28b, Abs. 1 IfSG seiner Arbeit nachgeht
und nicht geimpft oder genesen ist, kann die Innenräume mit einem aktuellen Testnachweis (3-G nicht
älter als 24 Std.) betreten. Unter diese Regelung fällt somit auch der Profisport.

Mit ffeu^dlic rußen

Christian Zeyfanc
Leitung Sportamt Bremen
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